
Bereits im Regierungs-
programm für die
XXII. Gesetzgebungs-

periode (2002-2006) wurde
vereinbart, die Möglichkeit
einer vorzeitigen Einbürge-
rung vor Ablauf von zehn
Jahren einzuschränken, der
Ausweitung von Doppel-
staatsbürgerschaften entge-
genzutreten und die Bei-
behaltung und Wiedererlan-
gung der Staatsbürgerschaft
zu erleichtern. Auf dieser
Grundlage wurde schließ-
lich im Spätsommer 2005
mit der Vorbereitung einer
Novelle des Staatsbürger-
schaftsgesetzes 1985 (StbG)
begonnen.

Der Weg vom Begutach-
tungsentwurf bis zur Kund-
machung der StbG-Novelle
am 22. März 2006 („Staats-
bürgerschaftsrechts-Novelle
2005“, BGBl. I Nr.
37/2006) durchlief einen
längeren Prozess. Nach
Auswertung der zahlreichen
Stellungnahmen zum Begut-
achtungsentwurf und einer
umfassenden legistischen
Überarbeitung wurde der
Gesetzesentwurf am 14. No-
vember 2005 vom Minister-
rat als Regierungsvorlage
beschlossen und dem Parla-
ment zur Behandlung zuge-
leitet.

Nach intensiven parla-
mentarischen Ausschussver-
handlungen einschließlich
eines öffentlichen Exper-
tenhearings wurde die StbG-
Novelle am 6. Dezember
2005 vom Nationalrat (NR)
beschlossen und dem Bun-
desrat (BR) zur weiteren
Behandlung übermittelt. Am
25. Jänner 2006 erhob der
BR gegen den Beschluss
des NR Einspruch, wodurch
dieser entsprechend den Be-
stimmungen der Bundesver-

fassung wiederum an den
NR zur Behandlung zurück-
geschickt wurde. Der NR
wiederholte am 1. März
2006 durch einen so ge-
nannten „Beharrungsbe-
schluss“ seinen ursprüngli-
chen Gesetzesbeschluss,
womit das parlamentarische
Verfahren als – erfolgreich
– beendet galt. 

Die Kundmachung er-
folgte nach der verfassungs-
gemäßen Unterzeichnung
durch den Bundespräsiden-
ten und den Bundeskanzler
am 22. März 2006. Die neue
Rechtslage ist daher mit 23.
März 2006 in Kraft getreten.

Erforderliche Anpassung
an das neue Niederlas-
sungs- und Aufenthalts-
recht. Auf Grund der mit 1.
Jänner 2006 in Kraft getre-
tenen Neukodifikation des
österreichischen Zuwande-
rungsrechts im Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsge-
setz (NAG) sind entspre-
chende Anpassungen im
StbG erforderlich geworden. 

Dies betraf im Besonde-
ren die Anpassung der Er-
fordernisse bzw. Hindernis-
se für die Verleihung der
österreichischen Staatsbür-
gerschaft. So darf die

Staatsbürgerschaft künftig
nur dann verliehen werden,
wenn der Staatsbürger-
schaftswerber – abgesehen
von der erforderlichen Auf-
enthaltsdauer in Österreich
– nicht wegen einer vorsätz-
lichen Straftat verurteilt
worden ist, die Verleihung
nicht die internationalen Be-
ziehungen Österreichs we-
sentlich beeinträchtigt und
sein Lebensunterhalt hinrei-
chend gesichert ist.

Neue Regelungssystema-
tik. Nach dem Vorbild des
NAG wurde im § 11 StbG
eine klare Trennung von
„Verleihungserfordernis-
sen“ einerseits und „Verlei-
hungshindernissen“ anderer-
seits vorgenommen. Die
Staatsbürgerschaft darf nur
dann verliehen werden,
wenn neben der je nach Ein-
bürgerungsverfahren unter-
schiedlich erforderlichen
Aufenthaltsdauer folgende
Voraussetzungen erfüllt
sind:
• das Nichtvorliegen einer
gerichtlichen Verurteilung
zu einer Freiheitsstrafe we-
gen einer strafbaren Vor-
satztat oder eines Finanzver-
gehens bzw. das Nichtan-
hängigsein eines Strafver-

fahrens,
• keine wesentliche Beein-
trächtigung der internationa-
len Beziehung Österreichs,
• bejahende Einstellung zur
Republik und keine Gefahr
für die öffentliche Ruhe,
Ordnung und Sicherheit,
• ein hinreichend gesicherter
Lebensunterhalt und
• kein Vorhandensein von
solchen Beziehungen mit
fremden Staaten, dass die
Einbürgerung die Interessen
Österreichs schädigen wür-
de.

Keine gerichtliche Verur-
teilung. Anders als bisher
steht nunmehr jede Verur-
teilung zu einer Freiheits-
strafe – egal welcher Dauer
– der Einbürgerung entge-
gen. Nach der vorigen
Rechtslage musste die Frei-
heitsstrafe zumindest für ei-
ne Mindestdauer von drei
Monaten ausgesprochen
werden.

Hinreichend gesicherter
Lebensunterhalt. Erhöht
wurden die Anforderungen
des „hinreichend gesicher-
ten Lebensunterhalts“. Der
Staatsbürgerschaftswerber
muss in Hinkunft feste und
regelmäßige Einkünfte für
die letzten drei Jahre vor
dem Entscheidungszeit-
punkt nachweisen, die ihm
eine Lebensführung ohne
Inanspruchnahme von So-
zialhilfeleistungen ermögli-
chen und der Höhe nach den
Ausgleichszulagenrichtsät-
zen nach § 293 ASVG ent-
sprechen (derzeit 690 Euro
für den Antragsteller). Als
Einkünfte gelten auch Un-
terhaltsansprüche.

Verleihungshindernisse.
Bei Vorliegen bestimmter
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Neuerungen im Staatsbürgerschaftsrecht
Die Staatsbürgerschaftsrechts-Novelle 2005 (BGBl. I Nr. 37/2006) ist am 23. März 2006 in Kraft 

getreten. Die Novelle enthält umfangreiche und teils sehr grundlegende Änderungen.

Gebühren für 
die Verleihung

Mit der „Staatsbürger-
schaftsrechts-Novelle
2005“ wurden auch die
Gebühren neu geregelt, die
für die Verleihung der
Staatsbürgerschaft an den
Bund abzuführen sind. Die
Gebühren betragen:

• für Ermessenseinbürge-
rungen nach zehn Jahren
Aufenthalt 900 Euro,
• für Fälle der erleichterten
Einbürgerung 200 Euro,
• für alle übrigen Fälle der
Einbürgerung 700 Euro.

Zusätzlich heben die
Länder eigene Gebühren
ein, die an die neue
Rechtslage entsprechend
anzupassen sein werden.
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Tatsachen, darf die Staats-
bürgerschaft nicht erteilt
werden, so wenn
• der Fremde mehr als ein-
mal wegen schwer wiegen-
der Verwaltungsübertretun-
gen mit besonderem Un-
rechtsgehalt anderer Ver-
waltungsgesetze rechtskräf-
tig bestraft worden ist (z. B.
illegale Prostitution, Zuhäl-
terei oder Schlepperei, Ein-
gehen einer Scheinehe oder
Scheinadoption, Hetzerei,
illegale Einreise, illegale
Beschäftigung, Verletzung
von aufenthaltsrechtlichen
Bestimmungen, Alkohol
oder Drogen am Steuer,
Fahrerflucht, rücksichtslo-
ses Rasen, Lenken ohne
Führerschein),
• gegen ihn ein fremdenpoli-
zeiliches Verfahren zur Auf-
enthaltsbeendigung anhän-
gig ist oder gegen ihn ein
aufrechtes Aufenthaltsver-
bot besteht oder
• gegen ihn in den letzten
zwölf Monaten eine Aus-
weisung rechtskräftig ver-
fügt wurde oder
• er ein Naheverhältnis zu
einer extremistischen oder
terroristischen Gruppierung
hat und in deren Umfeld ex-
tremistische oder terroristi-
sche Aktivitäten nicht aus-
geschlossen werden können.

Rechtmäßiger Aufenthalt
statt Hauptwohnsitz. Eine
weitere grundlegende Ände-
rung wurde durch den
Wechsel der erforderlichen
Hauptwohnsitzzeiten auf
das Erfordernis eines recht-
mäßigen und ununterbro-
chenen Aufenthalts in
Österreich vorgenommen. 

Nunmehr muss der
Staatsbürgerschaftswerber
nachweisen, dass er inner-
halb der erforderlichen
Zeiträume (das sind bei der
Regeleinbürgerung zehn
Jahre) ununterbrochen und
rechtmäßig in Österreich
aufhältig war. Der recht-
mäßige Aufenthalt im Bun-
desgebiet gilt dann als un-
terbrochen, wenn der Frem-

de innerhalb der Aufent-
haltsdauer länger als ein
Fünftel der Zeitspanne
außerhalb Österreichs ver-
bracht hat. Damit verbunden
war auch die Aufhebung des
§ 5 StbG, wonach bei Ehe-
gatten eines Auslandsbeam-
ten oder eines im Ausland
für die Wirtschaftskammer
Österreich tätigen Österrei-
chers ohne Wohnsitz in
Österreich ex lege Wien als
Hauptwohnsitz galt. Künftig
müssen auch die Ehegatten
dieser im Ausland tätigen
Österreicher – wie alle an-
deren Ehegatten auch – die
erforderlichen Aufenthalts-
zeiten im Inland nachwei-
sen.

Harmonisierung der Auf-
enthaltsfristen. Ein weiteres
wichtiges Ziel der Novelle
war die Harmonisierung der
zahlreichen unterschiedli-
chen Einbürgerungsfristen
im StbG. Für die Regelein-
bürgerung („Ermessensein-
bürgerung“) muss der
Staatsbürgerschaftswerber
künftig mindestens zehn
Jahre ununterbrochen und
rechtmäßig im Bundesge-
biet aufhältig gewesen sein.
Für bestimmte – insbeson-

dere auf Grund des Völker-
und Europarechts vorge-
schriebene – Sonderfälle der
Einbürgerung bedarf es hin-
gegen nur eines legalen
Aufenthalts von sechs Jah-
ren in Österreich („erleich-
terte Einbürgerung“), und
zwar bei
• Ehegatten von Österrei-
chern, wenn die Ehe seit
fünf Jahren aufrecht ist und
beide nach wie vor als Ehe-
leute zusammen leben, 
• Asylberechtigten, sofern
kein Verfahren zur Aber-
kennung des Status eines
Asylberechtigten eingeleitet
wurde,
•  EWR-Bürgern,
• im Bundesgebiet gebore-
nen Fremden,
• Personen auf Grund von
außerordentlichen Leistun-
gen auf wissenschaftlichem,
wirtschaftlichem, künstleri-
schem oder sportlichem Ge-
biet, wenn die Verleihung
im Interesse Österreichs
liegt.

Einbürgerung mit Rechts-
anspruch. Wie bisher hat
ein Fremder dann einen
Rechtsanspruch auf Verlei-
hung der Staatsbürgerschaft,
wenn er seit 30 Jahren un-

unterbrochen seinen Haupt-
wohnsitz in Österreich hat.
Anders als in den übrigen
Fällen blieb der Anknüp-
fungspunkt des Hauptwohn-
sitzes hier unverändert be-
stehen und es wird nicht auf
den rechtmäßigen und unun-
terbrochenen Aufenthalt ab-
gestellt. Ebenso hat ein
Fremder auch künftig nach
einem Aufenthalt von min-
destens 15 Jahren einen
Rechtsanspruch auf Einbür-
gerung, wenn er seine nach-
haltige persönliche und be-
rufliche Integration nach-
weist.

Deutschkenntnisse und
Staatsbürgerkunde. Einer
der Kernpunkte der Novelle
ist  auch das Erfordernis
ausreichender Deutsch-
kenntnisse und entsprechen-
der Kenntnisse der demo-
kratischen Ordnung sowie
der Geschichte Österreichs
und des jeweiligen Bundes-
landes. Während der Staats-
bürgerschaftswerber bisher
nur vor der Behörde seine
„entsprechenden Deutsch-
kenntnisse“ glaubhaft ma-
chen musste, etwa im Rah-
men eines kurzen Gesprächs
bei der Antragstellung, ist
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Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft: Entsprechende Deutschkenntnisse,
rechtmäßiger Aufenthalt, keine gerichtliche Verurteilung und gesicherter Lebensunterhalt.



nunmehr ein eigenes forma-
lisiertes Prüfungsverfahren
zum Nachweis dieser
Kenntnisse vorgesehen.
Keine Nachweise haben je-
denfalls Kinder bis zum En-
de der Volksschule und
minderjährige Jugendliche
in der Sekundarschulstufe
(Hauptschule, AHS, HAK
und HAS sowie Polytechni-
sche Schule) zu erbringen,
wenn sie in Deutsch eine
positive Note aufweisen. 

Weiters sind chronisch
Kranke, ältere Menschen, so
genannte „Alt-Österreicher“
und ehemals vom NS-Regi-
me Verfolgte oder Vertrie-
bene sowie mit Zustimmung
der Bundesregierung einge-
bürgerte Fremde von der
Nachweispflicht ausgenom-
men.

Die Deutschkenntnisse
haben zumindest jenem Ni-
veau zu entsprechen, das
auch für die Erfüllung der
Integrationsvereinbarung im
Rahmen der Niederlassung
gefordert wird. Dieses
Sprachniveau wurde wie-
derum durch die Erlassung
des NAG im Vergleich zum
Fremdengesetz 1997 vom
A1- auf das A2-Niveau des
Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Spra-
chen angehoben. 

Der Nachweis ausrei-
chender Deutschkenntnisse
ist im Rahmen der für die
Integrationsvereinbarung
vorgesehenen Erfüllungs-
möglichkeiten zu erbringen,
insbesondere durch den Be-
such eines Deutsch-Integra-
tionskurses mit anschließen-
der Abschlussprüfung.

Staatsbürgerkundeprü-
fung. Die Kenntnisse über
die demokratische Ordnung
sowie die Geschichte Öster-
reichs und des jeweiligen
Bundeslandes sind durch ei-
ne eigene Prüfung vor der
Landesregierung oder den
von ihr ermächtigten Be-
zirksverwaltungsbehörden
(Bezirkshauptmannschaft,
Magistrat) nachzuweisen.

Die näheren Einzelheiten
über diese Prüfung wurden
durch die von der Bundes-
ministerin für Inneres erlas-
sene „Staatsbürgerschafts-
prüfungs-Verordnung“ (StbP-
V), BGBl. II Nr. 138/2006,
geregelt. Die Landesregie-
rungen haben dazu jeweils
eine eigene Verordnung
über den Prüfungsstoff für
die Geschichte ihres Bun-
deslandes zu erlassen. Diese
Landesverordnungen sind
bislang – außer in Tirol und
Wien – noch nicht erlassen
worden.

Zur Vorbereitung auf die
Prüfung wird den Staatsbür-
gerschaftswerbern jeweils
ein „Bundesskriptum“ mit
dem Prüfungsstoff über die
demokratische Ordnung und
die Geschichte Österreichs
sowie ein „Landesskriptum“
mit dem Prüfungsstoff über
die Geschichte des Bundes-
landes ausgehändigt. 

Im Rahmen der „Staats-
bürgerkundeprüfung“ haben
die Staatsbürgerschaftswer-
ber in einem „Multiple-
Choice-Test“ insgesamt 18
Fragen – jeweils sechs aus
den drei Teilbereichen „De-
mokratische Ordnung“,
„Geschichte Österreichs“
und „Geschichte des Bun-
deslandes“ – zu beantwor-

ten. Die Fragen sind aus den
in den beiden Skripten auf-
genommenen Fragenkatalo-
gen zu entnehmen. Die Prü-
fung gilt als bestanden,
wenn in jedem Teilbereich
zumindest drei Fragen oder
insgesamt mindestens 12
Fragen richtig beantwortet
worden sind. Nicht bestan-
dene Prüfungen können in-
nerhalb der sechsmonatigen
Entscheidungsfrist der Be-
hörde beliebig oft wieder-
holt werden.

Änderungen bei der Er-
streckung der Staatsbürger-
schaft. Die Staatsbürger-
schaft ist auf den Ehegatten
des Staatsbürgerschaftswer-
bers zu erstrecken, wenn
sich der Ehegatte seit min-
destens sechs Jahren legal in
Österreich aufhält, die Ehe
seit mindestens fünf Jahren
aufrecht und die Ehe weder
von Tisch und Bett noch
sonst ohne Auflösung der
Ehe gerichtlich geschieden
ist.

Erleichterte Wiederein-
bürgerung für Ex-Österrei-
cher. Ehemalige Österrei-
cher, die die Staatsbürger-
schaft mindestens zehn Jah-
re hindurch ununterbrochen
besessen und diese auf an-

dere Weise als durch Ent-
ziehung verloren haben,
können nunmehr ohne zu-
sätzliches Erfordernis einer
Wartefrist von einem Jahr
wiedereingebürgert werden.

Erleichterte Einbürge-
rung von emigrierten NS-
Verfolgten und deren Ehe-
gatten. Ehemals vom NS-
Regime verfolgte Personen,
die Staatsangehörige eines
der Nachfolgestaaten der
Österreichisch-Ungarischen
Monarchie waren, vor 1945
in Österreich ihren Wohn-
sitz hatten und wegen der
Verfolgung durch das Dritte
Reich ins Ausland emigriert
sind, können ohne Nach-
weis der erforderlichen Auf-
enthaltsdauer und ohne
Pflicht zur Erbringung der
Deutsch- und Staatsbürger-
kundenachweise in erleich-
terter Weise eingebürgert
werden.

Ohne Erfordernis des
Aufenthalts in Österreich
können auch ihre Ehegatten
erleichtert eingebürgert wer-
den, wenn sich diese nach
1945 gemeinsam mit ihrem
österreichischen Ehegatten
ins Ausland begeben haben.

Doppelstaatsbürger-
schaft aus Gründen des Kin-
deswohls. Als neue Ausnah-
me vom Grundsatz der Ein-
fachbürgerschaft kann Min-
derjährigen beim Erwerb ei-
ner ausländischen Staatsbür-
gerschaft die Beibehaltung
der österreichischen Staats-
bürgerschaft bewilligt wer-
den, wenn dies dem Kindes-
wohl entspricht.

Nachträglicher Verlust
der Staatsbürgerschaft.
Wurde die Verleihung der
Staatsbürgerschaft durch
falsche Urkunden oder auf
andere Art erschlichen,
dann ist das Verfahren auf
Antrag des Bundesministe-
rium für Inneres wieder auf-
zunehmen und die Verlei-
hung rückwirkend aufzuhe-
ben. René Bruckner
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Deutsch-Integrationskurs: Ausreichende Deutschkenntnisse
sind für den Erwerb der Staatsbürgerschaft erforderlich.


